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(57) Hauptanspruch: Greifvorrichtung (10, 40, 50) mit einem
Basisteil (12, 52) und mit am Basisteil (12, 52) beweglich
angeordneten Greiffingern (14) zum Greifen von Greifbau-
teilen, dadurch gekennzeichnet, dass am Basisteil (12, 52)
zusätzlich eine im Betrieb der Greifvorrichtung (10, 40, 50)
unabhängig von den Greiffingern betätigbare Spanneinrich-
tung (22, 54) vorgesehen ist, die mit wenigstens einem an
einem Spannbauteil (28) vorgesehenen Halteabschnitt (30)
zur Fixierung des Spannbauteils (28) am Basisteil (12, 52)
zusammenwirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Greifvorrichtung
mit einem Basisteil und mit am Basisteil beweglich
angeordneten Greiffingern zum Greifen von Greif-
bauteilen.

[0002] Derartige Greifvorrichtungen sind in vielfäl-
tiger Art und Weise bekannt. Als Greifvorrichtun-
gen kommen beispielsweise Zweifinger-Parallelgrei-
fer oder Dreifinger-Zentrischgreifer in Betracht. Eben-
so sind anthropomorphe Greifvorrichtungen bekannt,
welche einer menschlichen Hand nachgebildet sind
und eine Anordnung von beweglichen Greiffingern
aufweisen, die den menschlichen Fingern entspre-
chen.

[0003] Derartige Greifvorrichtungen dienen in erster
Linie zum Aufnehmen, Halten, Umsetzen oder Verla-
gern von Bauteilen. Es hat sich gezeigt, dass es mit
vergleichsweise kleinen Greifvorrichtungen schwierig
ist, vergleichsweise schwere Bauteile zu greifen. Ins-
besondere sind dazu vergleichsweise hohe Greifkräf-
te nötig. Gerade bei anthropomorphen Greifern ist es
schwierig, zwischen den Greiffingern Bauteile sicher
zu greifen und handzuhaben, die ein gewisses Ge-
wicht aufweisen, deren Schwerpunkt außerhalb einer
gedachten Linie zwischen den Greiffingern liegt und/
oder auf welche bei der Handhabung höhere oder
unvorhersehbare äußere Kräfte wirken. Insbesonde-
re bei anthropomorphen Greifern, die beispielsweise
bei Küchenrobotern zum Einsatz kommen, hat sich
beispielsweise das Greifen von Pfannen oder Töpfen
als problematisch herausgestellt. Auch das Greifen
von beispielsweise Brotschneidemessern und deren
Verwendung zum Brotschneiden ist problematisch.

[0004] Aus der FR 2 979 564 A3 ist eine Greif-
vorrichtung mit Merkmalen des Oberbegriffs des
Patentanspruchs 1 bekannt, die eine mittels einer
Schraubverbindung befestigte Scheibe umfasst. Aus
der DE 10 2013 113 375 A1 ist ein Trägersystem zum
magnetischen halten eines Objekts auf einen Träger
bekannt.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Greifvorrichtung der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, die den genannten Nach-
teilen Abhilfe leistet.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Greifvorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die
Greifvorrichtung zeichnet sich folglich dadurch aus,
dass am Basisteil zusätzlich eine Spanneinrichtung
vorgesehen ist, die mit einem an einem Spannbau-
teil vorgesehenen Halteabschnitt zur Fixierung des
Spannbauteils am Basisteil zusammenwirkt. Folglich
sieht die Greifvorrichtung neben den Greiffingern zu-
sätzlich eine Spanneinrichtung vor, die unabhängig
von den Greiffingern betätigbar ist. Mit den Greiffin-

gern können insbesondere Greifbauteile, die sich da-
durch auszeichnen, dass sie keine Halteabschnitte
zum Zusammenwirken mit der Spanneinrichtung vor-
sehen, gegriffen werden. Ein derartiges Greifen ist
insbesondere für vergleichsweise kleine und leichte
Bauteile vorteilhaft. Sollen nun große oder schwere
Bauteile gegriffen werden, so reicht die Greifkraft, mit
der die Greiffinger gegen das Bauteil beaufschlagt
werden, häufig nicht aus. Derartige Bauteile, die dann
als Spannbauteile ausgebildet sind, können mit der
am Basisteil vorgesehenen Spanneinrichtung am Ba-
sisteil fixiert werden und somit gehandhabt werden.
Solche Spannbauteile zeichnen sich also dadurch
aus, dass sie Halteabschnitte vorsehen, die dafür ge-
eignet sind, mit der am Basisteil vorgesehenen Span-
neinrichtung zusammenzuwirken. Je nach handzu-
habendem Bauteil kann dieses folglich von der Greif-
vorrichtung zwischen den Greiffingern gegriffen wer-
den oder mit der Spanneinrichtung am Basisteil fixiert
werden.

[0007] Die Spanneinrichtung kann dabei insbeson-
dere formschlüssig mit dem Halteabschnitt derart zu-
sammenwirken, dass über die Spanneinrichtung und
den Halteabschnitt Kräfte in das Basisteil übertragen
werden können.

[0008] Dabei ist vorteilhaft, wenn die Spanneinrich-
tung verlagerbare Verriegelungselemente aufweist,
die zur Fixierung des Spannbauteils am Basisteil in
einer Verriegelungslage den oder die Halteabschnitte
hintergreifen und die zum Lösen des Spannbauteils
vom Basisteil in einer Freigabelage den oder die Hal-
teabschnitte freigeben. Durch das Vorsehen solcher
Verriegelungselemente kann also eine mechanische
Verriegelung des jeweiligen Spannbauteils am Basis-
teil realisiert werden, mit der insbesondere auch ver-
gleichsweise schwere Spannbauteile sicher mit der
Greifvorrichtung gehandhabt werden können.

[0009] Dabei ist vorteilhaft, wenn Federelemente
vorgesehen sind, die die Verriegelungselemente in
die Verriegelungslage bzw. Freigabelage drängen
und/oder wenn Antriebsmittel vorgesehen sind, mit
denen die Verriegelungselemente in die Freigabela-
ge bzw. Verriegelungslage bewegbar sind. Insbeson-
dere hat sich dabei herausgestellt, dass es vorteil-
haft ist, wenn die Verriegelungselemente von den
Federelementen in die Verriegelungslage gedrängt
werden. Ein Betätigen der Verriegelungselemente in
die Freigabelage kann dabei insbesondere mecha-
nisch, elektromagnetisch, pneumatisch und/oder flui-
disch erfolgen.

[0010] Besonders vorteilhaft ist, wenn die Verriege-
lungselemente derart ausgebildet sind, dass sie beim
Fixieren des Spannbauteils an der Greifvorrichtung
zunächst von den Halteabschnitten aus der Verriege-
lungslage in die Freigabelage gedrängt werden, bei-
spielsweise entgegen der Federkraft der Federele-
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ment. Dabei ist vorteilhaft, wenn die Verriegelungs-
elemente bei Erreichen einer Fixierendlage selbsttä-
tig in diese Verriegelungsendlage einrasten oder ein-
schnappen. Dies kann insbesondere durch die Fe-
derkraft der Federelemente erfolgen. Beim Einrasten
oder Einschnappen können, wie bereits angespro-
chen, die Verriegelungselemente die spannbauteil-
seitigen Halteabschnitte vorzugsweise sicher hinter-
greifen.

[0011] Um zusätzlich ein sicheres Anordnen der
Spannbauteile am Basisteil zu gewährleisten, ist zu-
dem vorteilhaft, wenn die Verriegelungselemente so
ausgebildet sind, dass sie in der Verriegelungsla-
ge das Spannbauteil gegen das Basisbauteil beauf-
schlagen. Das Basisbauteil kann dazu eine Anlage-
fläche vorsehen, an welcher das Spannbauteil positi-
onsgenau zur Anlage kommen kann.

[0012] Die Spanneinrichtung als solche kann auch
als Magnetspanneinrichtung ausgebildet sein. Eine
Fixierung der Halteabschnitte am Basisteil kann dann
über magnetische Kräfte erfolgen. Dies hat den Vor-
teil, dass bei der Fixierung des Spannbauteils am Ba-
sisteil keine mechanisch bewegbaren Bauteile vorge-
sehen werden müssen.

[0013] Dabei ist vorteilhaft, wenn die magnetischen
Kräfte mittels Dauermagneten bereitgestellt werden
und wenn zum Lösen des Spannbauteils vom Basis-
teil die magnetischen Kräfte mittels elektromagneti-
scher Felder kompensiert werden. Die elektromagne-
tischen Felder können insbesondere durch im oder
am Basisteil vorgesehene Elektromagnete erzeugt
werden. Durch entsprechendes Bestromen der Elek-
tromagnete kann folglich das von den Dauermagne-
ten erzeugte Magnetfeld neutralisiert werden, wo-
durch das Spannbauteil vom Basisteil gelöst werden
kann.

[0014] Die Spanneinrichtung kann ferner als Saug-
spanneinrichtung ausgebildet sein, wobei eine Fi-
xierung der Halteabschnitte über durch Unter- oder
Überdruck bereitgestellte Kräfte erfolgt. Insbesonde-
re ist denkbar, dass zur Fixierung des Spannbauteils
dieses mittels Unterdruck am Basisteil gehalten wird.

[0015] Ferner ist denkbar, dass die Spanneinrich-
tung als Bajonettspanneinrichtung ausgebildet ist, bei
der zum Spannen die Halteabschnitte zunächst ent-
lang einer geraden Linie, die vorzugsweise orthogo-
nal zur Oberfläche des die Spanneinrichtung aufwei-
senden Abschnitts des Basisteils verläuft, und dann
um eine Drehachse in eine Verriegelungslage bewegt
werden.

[0016] Die Spanneinrichtung als solche kann insbe-
sondere eine Spannaufnahme zur Aufnahme eines
am zu fixierenden Bauteil vorgesehenen, den Halte-
abschnitt aufweisenden, Spannüberstand aufweisen.

Der Spannüberstand wird dann zur Fixierung des
Spannbauteils in die Spannaufnahme eingeführt und
dort verriegelt. Die Verriegelung kann dabei insbe-
sondere, wie ausgeführt, über Verriegelungselemen-
te erfolgen. Eine Verriegelung ist allerdings auch ins-
besondere magnetisch oder pneumatisch möglich.

[0017] Andererseits ist denkbar, dass die Spannein-
richtung einen Spannüberstand zum Eingreifen in ei-
ne am zu fixierenden Spannbauteil vorgesehene Sp-
annaufnahme aufweist. Dies ist insbesondere dann
vorteilhaft, wenn die Spannbauteile keinen Über-
stand vorsehen sollen, um beispielsweise auch ma-
nuell gehandhabt werden zu können. Der Spann-
überstand, mit beispielsweise vorzusehenden Verrie-
gelungselementen, ist dann am Basisteil angeordnet.

[0018] Wie eingangs erwähnt, kann die erfindungs-
gemäße Greifvorrichtung insbesondere als anthropo-
morpher Greifer ausgebildet sein. Die Greiffinger sind
dann jeweils aus einem oder vorzugsweise mehre-
ren Fingergliedern gebildet. Das Basisteil kann da-
bei einen Handflächenabschnitt aufweisen, wobei die
Spanneinrichtung dann in oder an dem Handflächen-
abschnitt vorgesehen ist. Eine solche anthropomor-
phe Greifvorrichtung kann insbesondere im Zusam-
menhang mit Servicerobotern Verwendung finden,
wie beispielsweise bei Küchenrobotern. Mit derarti-
gen Robotern können Gegenstände, wie Töpfe, Pfan-
nen, Messer oder dergleichen gehandhabt werden,
was mittels den Greiffingern nicht bewerkstelligt wer-
den kann. Das Vorsehen einer Spanneinrichtung am
Handflächenabschnitt hat folglich den Vorteil, dass
auch größere oder schwerere Gegenstände sicher an
der Greifvorrichtung fixiert werden können und damit
sicher gehandhabt werden können.

[0019] Die eingangs genannte Aufgabe wird auch
gelöst durch ein Greifsystem, das eine erfin-
dungsgemäße Greifvorrichtung und ein zugehöriges
Spannbauteil umfasst, wobei das Spannbauteil mit
der Spanneinrichtung zusammenwirkende Halteab-
schnitte aufweist. Das System zeichnet sich also da-
durch aus, dass die Spannbauteile durch Vorsehen
entsprechender Halteabschnitte sicher an der Greif-
vorrichtung fixiert und an dieser gehandhabt werden
können.

[0020] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Be-
schreibung zu entnehmen, anhand derer verschiede-
ne Ausführungsformen der Erfindung näher beschrie-
ben und erläutert sind.

[0021] Es zeigen:

Fig. 1 und Fig. 2 verschiedene Ansichten einer
erfindungsgemäßen Greifvorrichtung,

Fig. 3 ein Spannbauteil,
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Fig. 4 einen Ausschnitt durch einen Schnitt des
in Fig. 3 gezeigten Spannbauteils in Fixierend-
lage,

Fig. 5 eine zweite erfindungsgemäße Greifvor-
richtung mit Spannbauteil,

Fig. 6 die Greifvorrichtung gemäß Fig. 5 mit fi-
xiertem Spannbauteil,

Fig. 7 ein Spannbauteil in Form eines Küchen-
messers,

Fig. 8 eine dritte erfindungsgemäße Greifvor-
richtung als Zentrischgreifer, und

Fig. 9 die in Fig. 8 gezeigte Spanneinrichtung
als Einzelteildarstellung.

[0022] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Greif-
vorrichtung 10 ist als anthropomorpher Greifer aus-
gebildet, der einer menschlichen Hand nachempfun-
den ist. An einem Basisteil 12 sind insgesamt vier par-
allel zueinander verlaufende Greiffinger 14 vorgese-
hen, die jeweils drei beweglich zueinander angeord-
nete Fingerglieder 16 aufweisen. Zudem ist am Ba-
sisteil 12 ein weiterer Greiffinger 18 vorgesehen, der
dem menschlichen Daumen entsprechen soll.

[0023] Das Basisteil 12 weist auf der Seite, an der
der Greiffinger 18 am Basisteil 12 vorgesehen ist,
einen Handflächenabschnitt 20 auf. Wie aus Fig. 1
und Fig. 2 deutlich wird, ist am Handflächenabschnitt
20 eine Spanneinrichtung 22 vorgesehen. Die Span-
neinrichtung 22 ist als Spannüberstand ausgebildet,
d.h. sie ist auf dem Handflächenabschnitt 20 vorge-
sehen und überragt diesen. Die Spanneinrichtung 22
umfasst dabei ein quaderförmiges Gehäuse 24, in
dem zwei aufeinander zu und voneinander weg verla-
gerbare Verriegelungselemente 26 vorgesehen sind.
Im Gehäuse 24 sind dabei Federelemente vorgese-
hen, die die Verriegelungselemente 26 nach axial au-
ßen voneinander wegdrängen. Die Verriegelungsele-
mente 26 können folglich entgegen der Federkraft
dieser Federelemente aufeinander zu bewegt wer-
den. Ferner sind nicht dargestellte Antriebsmittel vor-
gesehen, mit denen die Verriegelungselemente aus
der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Verriegelungs-
lage in eine Freigabelage bewegt werden können, in
welcher die Verriegelungselemente aufeinander zu in
das Gehäuse 24 einrücken. Die Antriebsmittel kön-
nen beispielsweise elektrisch, mechanisch, pneuma-
tisch oder fluidisch betätigbar sein.

[0024] In Fig. 3 ist nun ein Spannbauteil 28 gezeigt,
welches mit der Greifvorrichtung 10 gehandhabt wer-
den soll. Dieses Spannbauteil 28 weist einen Halte-
abschnitt 30 in Form einer Spannaufnahme auf, wel-
cher dazu vorgesehen ist, mit der Spanneinrichtung
22 zusammenzuwirken. Der Halteabschnitt 30 um-
fasst zwei Hintergriffsabschnitte 32, die im am Ba-
sisteil 12 fixierten Zustand von den Verriegelungsele-
menten 26, wie in Fig. 4 gezeigt, hintergriffen werden.

[0025] Die Verriegelungselemente 26 sind dabei
auf der dem Handflächenabschnitt 20 abgewandten
Oberseite derart keilartig ausgebildet, dass sie beim
Bewegen der Greifvorrichtung 10 bzw. der Spannein-
richtung 22 in den Halteabschnitt 30 entgegen der
Federkraft der Federelemente aus der in Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigten Verriegelungslage aufeinander zu
in eine Freigabelage gedrängt werden, und dass sie
beim Erreichen der in Fig. 4 gezeigten Fixierendlage
in die Verriegelungslage aufgrund der Federvorspan-
nung selbsttätig einrasten. Damit ist das Spannbau-
teil 28 sicher am Basisteil 12 fixiert.

[0026] Zum Lösen des Spannbauteils 28 können,
wie bereits angesprochen, die Verriegelungselemen-
te 26 durch die Antriebsmittel aufeinander zu bewegt
werden, wodurch sie in das Gehäuse 24 einrücken.
Damit kann die Spanneinrichtung 22 aus dem Halte-
abschnitt 30 herausbewegt werden.

[0027] Aufgrund der quaderförmigen Ausbildung der
Spanneinrichtung 22 und der entsprechend komple-
mentären Ausbildung des Halteabschnitts 30, ent-
steht zwischen der Spanneinrichtung und dem Hal-
teabschnitt ein Formschluss. Dadurch können insbe-
sondere Querkräfte und Momente sicher vom zu grei-
fenden Bauteil in das Basisteil abgeleitet werden.

[0028] Die in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigte Greif-
vorrichtung 40 entspricht der Greifvorrichtung 10, wo-
bei entsprechende Bauteile mit entsprechenden Be-
zugszeichen gekennzeichnet sind. Im Unterschied
zur Greifvorrichtung 10 ist bei Greifvorrichtung 40
die Spanneinrichtung 22 als Magnetspanneinrichtung
ausgebildet. Die Spanneinrichtung 22 umfasst dort
einen vergleichsweise starken Permanentmagneten,
der mit einem am Spannbauteil 28 vorgesehenen fer-
romagnetischen Halteabschnitt 30 zusammenwirkt.
Zur Fixierung des Spannbauteils 28 am Basisteil 12
rückt folglich die Spanneinrichtung 22 in den als Sp-
annaufnahme ausgebildeten Halteabschnitt 30 ein.
Die Fixierung des Spannbauteils 28 erfolgt dann über
magnetische Kräfte. Zum Lösen der Fixierung ist
denkbar, dass in der Spanneinrichtung 22 oder im
Basisteil 12 Elektromagnete vorgesehen sind, mit de-
nen elektromagnetische Felder erzeugt werden kön-
nen, die die magnetischen Kräfte, mit denen das
Spannbauteil 28 an dem Basisteil 12 fixiert wird, kom-
pensieren bzw. neutralisieren. Das Spannbauteil 28
kann dann von der Greifvorrichtung 10 gelöst werden.

[0029] In Fig. 7 ist ein Spannbauteil 28 dargestellt,
das als Messer ausgebildet ist. Deutlich zu erkennen
ist der Halteabschnitt 30, der je nach Ausführungs-
form, entweder mit der Greifvorrichtung 10 oder der
Greifvorrichtung 40 zur Fixierung des Spannbauteils
28 zusammenwirkt.

[0030] In Fig. 8 ist eine weitere Greifvorrichtung 50
dargestellt, die als Dreibacken-Zentrischgreifer aus-
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gebildet ist. In einem Basisteil 52 sind insgesamt
drei aufeinander zu und voneinander weg verfahrba-
re Backen 53 vorgesehen, an welchen nicht gezeigte
Greiffinger zum Greifen von Greifbauteilen angeord-
net werden können. Die Greifvorrichtung 50 weist im
Basisteil 52 eine Spanneinrichtung 54 auf, die eine
Spannaufnahme 56 umfasst. In diese Spannaufnah-
me 56 kann, wie in Fig. 9 dargestellt ist, ein Spannbol-
zen 58 eingeführt werden und mittels Verriegelungs-
elementen 60 verriegelt werden.

[0031] Der Spannbolzen 58 kann dabei an einem
Spannbauteil angeordnet werden und bildet den Hal-
teabschnitt 30 des Spannbauteils, der mit der Span-
neinrichtung 54 zusammenwirkt.

[0032] Wie aus Fig. 8 deutlich wird, ist die Spannein-
richtung 54 im Basisteil 52 zentrisch angeordnet; die
Mittellängsachse 62 der Spannaufnahme 54 liegt auf
dem Schnittpunkt der Bewegungsachsen der Spann-
backen 53.

[0033] Über Federelemente 64 und eine entspre-
chende Mechanik werden die Verriegelungselemen-
te 60 nach radial innen in einen Verriegelungslage
gedrängt. Beim Einführen des Spannbolzens 58 in
die Spannaufnahme 56 werden die Verriegelungsele-
mente 60 vom Spannbolzen 58 entgegen der Kraft
der Federelemente 64 voneinander weg bewegt und
Hinterrasten in der Verriegelungslage den Hinter-
griffsabschnitt 32 des Spannbolzens 58. Zum Verla-
gern der Verriegelungselement 60 in eine Freigabela-
ge sind insbesondere pneumatische Antriebsmittel,
die nicht näher beschrieben werden, vorgesehen.

[0034] Die Greifvorrichtungen 10, 40 und 50 haben
den Vorteil, dass mit ihnen nicht nur kleine und leichte
Bauteile gegriffen werden können, sondern es kön-
nen auch Bauteile, die vergleichsweise schwer oder
sperrig sind, sicher an der Greifvorrichtung mittels
den Spanneinrichtungen 22, 54 fixiert werden kön-
nen.

Patentansprüche

1.  Greifvorrichtung (10, 40, 50) mit einem Basisteil
(12, 52) und mit am Basisteil (12, 52) beweglich ange-
ordneten Greiffingern (14) zum Greifen von Greifbau-
teilen, dadurch gekennzeichnet, dass am Basisteil
(12, 52) zusätzlich eine im Betrieb der Greifvorrich-
tung (10, 40, 50) unabhängig von den Greiffingern be-
tätigbare Spanneinrichtung (22, 54) vorgesehen ist,
die mit wenigstens einem an einem Spannbauteil (28)
vorgesehenen Halteabschnitt (30) zur Fixierung des
Spannbauteils (28) am Basisteil (12, 52) zusammen-
wirkt.

2.    Greifvorrichtung (10, 40, 50), nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanneinrich-
tung (22, 62) verlagerbare Verrieglungselemente (26,

60) aufweist, die zur Fixierung des Spannbauteils
(28) am Basisteil (12, 52) in einer Verriegelungslage
den Halteabschnitt (30, 32) hintergreifen und die zum
Lösen des Spannbauteils (28) vom Basisteil (12, 52)
in einer Freigabelage den Halteabschnitt (30, 32) frei-
geben.

3.  Greifvorrichtung (10, 50) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass Federelemente
(64) vorgesehen sind, die die Verrieglungselemen-
te (26, 60) in die Verrieglungslage bzw. Freigabela-
ge drängen und/oder dass Antriebsmittel vorgesehen
sind, mit denen die Verrieglungselemente (26, 60)
in die Freigabelage bzw. Verrieglungslage bewegbar
sind.

4.    Greifvorrichtung (10, 50) nach Anspruch 1 ,
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
riegelungselemente (26, 60) derart ausgebildet sind,
dass sie beim Fixieren des Spannbauteils (28) an der
Greifvorrichtung (10, 50) zunächst von dem Halteab-
schnitt (30, 32) aus der Verrieglungslage in die Frei-
gabelage gedrängt werden und dass sie dann beim
Erreichen einer Fixierendlage in die Verriegelungsla-
ge einrasten oder einschnappen.

5.   Greifvorrichtung (10, 50) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verriegelungselemente (26, 60) der-
art ausgebildet sind, dass in der Verriegelungslage
das Spannbauteil (28) gegen das Basisteil (12) be-
aufschlagen.

6.  Greifvorrichtung (40) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spanneinrichtung (22) als Magnetspanneinrich-
tung ausgebildet ist, wobei eine Fixierung des Halte-
abschnitts am Basisteil über magnetische Kräfte er-
folgt.

7.  Greifvorrichtung (40) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die magnetischen Kräfte mit-
tels Dauermagneten bereitgestellt werden und dass
zum Lösen des Spannbauteils (28) vom Basisteil (12)
die magnetischen Kräfte mittels elektromagnetischer
Felder kompensiert werden.

8.  Greifvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spanneinrichtung als Saugspanneinrichtung ausge-
bildet ist, wobei eine Fixierung des Halteabschnitts
über durch Unter- oder Überdruck bereitgestellte
Kräfte erfolgt.

9.  Greifvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spanneinrichtung als Bajonettspanneinrichtung aus-
gebildet ist, bei der zum Spannen der Halteabschnitte
zunächst entlang einer geraden Linie und dann um ei-
ne Drehachse in eine Verriegelungslage bewegt wird.
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10.  Greifvorrichtung (50) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spanneinrichtung (54) eine Spannaufnahme (56)
zur Aufnahme eines am Spannbauteil (28) vorgese-
henen Spannüberstands (58) aufweist.

11.    Greifvorrichtung (10, 40) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spanneinrichtung (22) einen Spann-
überstand (24) zum Eingreifen in eine am Spannbau-
teil (28) vorgesehene Spannaufnahme (30) aufweist.

12.    Greifvorrichtung (10, 40) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Greifvorrichtung (10, 40) als anthropo-
morpher Greifer ausgebildet ist, wobei die Greiffinger
(14) jeweils aus einem oder mehreren Fingergliedern
(16) gebildet sind, und wobei das Basisteil (12) einen
Handflächenabschnitt (20) aufweist, in oder an dem
die Spanneinrichtung (22) vorgesehen ist.

13.    Greifvorrichtung (10, 40) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass Spanneinrichtung (22) formschlüssig mit
dem Halteabschnitt (30) derart zusammenwirken,
dass über die Spanneinrichtung (22) und den Halte-
abschnitt (30) Kräfte und Momente in das Basisteil
übertragen werden können.

14.  Greifsystem umfassend eine Greifvorrichtung
(10, 40, 50) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che und ein Spannbauteil (28), wobei das Spann-
bauteil (28) wenigstens einen mit der Spanneinrich-
tung zusammenwirkenden Halteabschnitt (30, 32)
aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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